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Für die Gerechtigkeit
Pro Juventute

Uno-Kinderrechtskonvention
Die seit 1990 weltweit gültige und 1997 von der Schweiz ratifizierte Uno-Kinder-
rechtskonvention legt wesentliche Standards für den Schutz, die Integration und die 
Förderung von Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr fest. Damit die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen tatsächlich gewährleistet werden, braucht es 
jedoch weiterhin Bestrebungen. 

Wir arbeiten darauf hin, dass die Kinderrechte in allen Kantonen berücksichtigt 
werden und Kinder und Jugendliche überall in der Schweiz den gleichen Schutz und 
die gleiche Förderung erhalten. Speziell die Rechte besonders verletzlicher Kinder 
und Jugendlicher (Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, mit Migrationshinter-
grund oder aus sozial oder wirtschaftlich benachteiligten Familien) müssen in der 
Schweiz verbessert werden. Wir setzen uns dafür ein. 

Die vier wichtigsten Prinzipien der Uno-Kinderrechtskonvention sind:

1.	  Das Recht auf Leben und Förderung der eigenen Entwicklung.
2.	  Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung.
3.	  Das Recht auf Wahrung des übergeordneten Wohls des Kindes.
4.	  Das Recht auf Anhörung und Partizipation/Mitbeteiligung.

Die Schweiz hat die Uno-Kinderrechtskonvention 1997 ratifiziert.  
Pro Juventute setzt sich für die Umsetzung der Rechte von Kindern  

und Jugendlichen in der Schweiz ein.
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Das Zewo-Gütesiegel für gemeinnützige Organisationen: 
Es steht für den uneigennützigen und zweckbestimmten 
Umgang mit Spenden.
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Tel. 	044 256 77 77 
Fax 	044 256 77 78
info@projuventute.ch
PC 80-3100-6

November 2011

W
E

R
B

–4
8

6
8


